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Einwohnergemeinde Mirchel 

 

Gebührentarif 
 
 
 

Der Gemeinderat Mirchel,  
 
gestützt auf Artikel 49 des Gebührenreglements vom 2. Mai 2013,  
 

beschliesst: 
 
 
 
1. Aufwandgebühr I  Fr. 60.00 pro Stunde 

2. Aufwandgebühr II  Fr. 120.00 pro Stunde 

3. Fotokopien durch Verwaltungspersonal 
 selber 

 Fr. 1.00 pro Seite 
 Fr. 0.50 pro Seite 

4. Auto-Spesen  Fr. 0.60 pro km 

5. Hundetaxe  Fr.  50.00 pro Hund 

 
 
Inkrafttreten 1Dieser Gebührentarif tritt auf den 1. Juli 2013 in Kraft. 

 
2Mit dem Inkrafttreten werden alle früheren Vorschriften, die 
mit diesem Gebührentarif im Widerspruch stehen, aufgehoben. 

 
Vom Gemeinderat der Einwohnergemeinde Mirchel an seiner Sitzung vom 15. Mai 2013  
beschlossen. 
 
 
 GEMEINDERAT MIRCHEL 
 Die Präsidentin: Der Sekretär. 
 sig. U. Wälti sig.B. Joss 
 
 
Teilrevision 2023 
Die Teilrevision des Gebührentarif wurde an der Sitzung des Gemeinderates vom 
10. August 2023 genehmigt und tritt per 01. Januar 2024 in Kraft. 
 
 GEMEINDERAT MIRCHEL 
 Der Präsident: Die Sekretärin ad. I.: 
 sig. A. Wüthrich sig. D. Meister 
 
Bekanntmachung 
Die Gemeindeschreiberin ad. I. hat den Beschluss sowie das Inkrafttreten dieses Gebührentarifs 
im Anzeiger Konolfingen Nr. 35 vom 31.08.2023 bekannt gemacht. 
 
3532, Mirchel, 31.08.2023. Die Gemeindeschreiberin ad. I. 
 sig. D. Meister 


